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Sakske wyše 
zarjadniske sudnistwo 
 
Ihr  Ansprechpartner  
█████████ ▍
▍
Durchwahl  
Telefon  +49 3591 2175▌▊█ ▍
Telefax  +49 3591 2175▌██ ▍
 
verwaltung@ 
ovg.justiz.sachsen.de* 
 
Ihr Zeichen  
- 
   
Ihre Nachricht vom  
18. August 2023   
 
Aktenzeichen  
(bitte bei Antwort angeben)  
E 1430-4/23(017) 
 
Bautzen,  
28. August 2023 
 

  

Hausanschrift:  
Sächsisches 
Oberverwaltungsgericht  
Sakske wyše zarjadniske 
sudnistwo  
Ortenburg 9 
02625 Bautzen/Budyšin 
 
Briefpost über Deutsche Post 
PF 44 43, 02634 Bautzen/Budyšin 
  
www.justiz.sachsen.de/ovg  
 
Gekennzeichnete Behinderten -  
parkplätze befinden sich am Haus   
 
Hinweise zum Datenschutz  erhalten 
Sie auf unserer Internetseite. Auf 
Wunsch senden wir Ihnen diese 
Hinweise auch zu. 
 
* Per E-Mail kein Zugang für 
elektronisch signierte sowie für 
verschlüsselte elektronische 
Nachrichten; nähere Informationen zur 
elektronischen Kommunikation mit 
sächsischen Gerichten und 
Justizbehörden unter 
https://www.justiz.sachsen.de/E-
Kommunikation. 

 

 

SÄCHSISCHES OBERVERWALTUNGSGERICHT  
Ortenburg 9 | 02625 Bautzen 
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Antrag nach dem SächsTranspG/SächsUIG/VIG  
zur Anfragennummer 276668 
 
 
████████████████ ▍
 
nach nochmaliger Durchsicht der hier vorhandenen Akten stelle ich Ihnen im 
Sinne einer weitgehenden Transparenz über die bereits übersandten und im 
hiesigen Intranet veröffentlichten Unterlagen die folgenden weiteren 
Dienstanweisungen zur Verfügung: 
 

 Zeiterfassung Gesundheitsmanagement 
 Dienstanweisung Arbeitszeit 
 Dienstanweisung zur Arbeitszeit/Rahmenarbeitszeit 
 Schadensmeldung/Mängelanzeige 
 Postgang und Hausmeistertätigkeit 
 Regelung der Arbeitszeit bei Beflaggung 
 Verhalten bei Dienstabwesenheit 
 Außerbetriebnahme Aktenvernichter und Ballenpresse 
 Besetzung der Pforte 
 Automatisierte Speicherung von Personalaktendaten 

 
Nach Prüfung der Akten sind die Dienstanweisungen Ihnen damit vollständig 
zugänglich  gemacht.  Ich  möchte  aber  darauf  hinweisen,  dass  nicht  völlig 
ausgeschlossen  werden  kann,  dass  sich  in  einzelnen  Sachakten  noch 
Dienstanweisungen  befinden,  die  nicht  förmlich  aufgehoben  wurden,  aber 
im Dienstbetrieb nicht mehr präsent sind. Anweisungen, die von der 
Transparenzpflicht des Oberverwaltungsgerichts nach § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 
1  SächsTranspG  nicht  erfasst  sind,  weil  sie  die  rechtsprechende Tätigkeit 
des Gerichts betreffen, kann ich Ihnen nicht übersenden. 
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Die personenbezogenen Daten sind unkenntlich gemacht (§ 6 Abs. 1 Satz 1 
SächsTranspG).  
 
Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben. Bitte lassen Sie mich 
wissen, ob sich Ihr Widerspruch damit erledigt hat. Kosten für das Widerspruchsverfahren 
werden nicht erhoben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
▍
█████████ ▍
Richter am Oberverwaltungsgericht 
 
 


